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 Veröffentlicht am 01.06.1990

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §39 Abs2;

VwGG §30 Abs2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH B 1990/04/03 AW 90/04/0021 1

Stammrechtssatz

Nichtstattgebung - Auftrag nach § 202 Abs 1 Berggesetz 1975 -

Der VwGH hat in dem über einen Antrag auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung durchzuführenden Verfahren

die Rechtmäßigkeit des angefochtenen Bescheides nicht zu prüfen.

Schlagworte

Entscheidung über den Anspruch Verfahrensrecht
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